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Nächste Sprechstunde Rechtsanwalt Mag. Steiner: 3.11. 2009, 17 Uhr 
Anmeldungen im Gemeindeamt unter Tel. Nr. 6130 
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*************************************************** ************************************************** 
 

    „ Offenes HANDARBEITEN  
                  in gemütlicher Runde“ 

W o : Mehrzweckraum Söding 
 

W a n n :  Jeden Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr  

mit Beginn am 06.11.2009 bis ca. Mitte Februar 2010 
 

W e r : Für alle, die gerne in gemütlicher Runde gemeinsam arbeiten. 
Für die Raumbenützung wird pro Nachmittag und Teilnehmer  

ein Unkostenbeitrag von 1 € eingehoben. 
Auf gemütliche Stunden freuen sich  Elisabeth Assmann und Martha Hörmann 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 



Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark 2009/10 
 

Anspruchsberechtigt sind alle seit 1.10.2009 in der Steiermark hauptwohnsitzgemeldeten Personen, 
deren Haushaltseinkommen die nachfolgenden Grenzen nicht übersteigt: 
für 1–Personen-Haushalte :    €    901,50 
für Ehepaare bzw. Haushaltsgemeinschaften: € 1.351,50 
für Alleinerzieher:     €    817,00 
Für jedes Familienbeihilfe beziehende im 
Haushalt lebende Kind:    €    259,00 
 

Berechtigten wird von der Sozialabteilung des Landes bei Nachweis der Voraussetzungen ein Betrag von € 120,-- 
für Ölheizungen und € 90,-- für sonstige Energieträger (z. B.: Strom, Gas, Fernwärme und feste Brennstoffe) 
angewiesen.  
 

Folgende Unterlagen sind für die Beantragung im Gemeindeamt notwendig: 
·  letzter Pensionsabschnitt bzw. Einkommensnachweis, Lehrlingsentschädigung, erhaltene 

Unterhaltszahlungen, Kinderbetreuungsgeldbescheid, AMS-Bescheid, Sozialhilfebezug 
·  Bankverbindung (Bankkarte) 
·  Brennstoffrechnung oder Heizkostenrechnung mit Zahlungsnachweis 

 

Grundsätzlich keinen Anspruch auf Heizkostenzuschuss haben all jene, die einen Anspruch auf die 
Wohnbeihilfe-Neu haben. 

Anträge können ab sofort bis 18. Dezember 2009 im Gemeindeamt Söding gestellt werden. 
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“Krankheiten natürlich behandeln“ 

(Homöopathie und Hausmittel) 
klassische Kinderkrankheiten, Fieberkrämpfe, normale Infekte – im Bereich 

HNO, Magen-Darm, Blasen etc., Insektenstiche, Allergien, Verletzungen�
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Vorankündigung: 
 
 

Wunschkonzert der Ortsmusikkapelle Söding Sonntag, 22. November 2009,  
14 Uhr im Festsaal der Gemeinde Söding  

 
Öffentliche Gemeinderatssitzung Montag, 23. November 2009,  

18.30 Uhr im Sitzungssaal der Gemeinde Söding 


